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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

ZustG §8 Abs1;

ZustG §8 Abs2;

Rechtssatz

Dass die Partei den geplanten 14 Monate lang dauernden Aufenthalt der Behörde mitgeteilt hätte, wurde ebenso

wenig erwiesen, wie eine behauptete Mitteilung an zwei Postämter, die Partei werde sich 14 Monate in Amerika

aufhalten. Auch wenn die Partei irgendeine Mitteilung an die Postämter gerichtet hat, vermochte dies die Mitteilung

gemäß § 8 Abs 1 ZustG nicht zu ersetzen, weil sie nicht zur Kenntnis der das Verfahren führenden Behörde gelangen

musste (Hinweis Hauer-Leukauf, Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens5, 1220). Im Übrigen hat die

Partei selbst nie behauptet, dass sie eine neue Abgabestelle, also eine neue Anschrift, der Behörde oder einem

Postamt mitgeteilt hätte.
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